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Ablauf Übergang 4 nach 5 
bei Schüler*innen mit Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot 

in Klasse 4 
 
 
 
                                                     Anspruch kann 
                                                              aufgehoben werden                      SSA hebt zum 01.01.               Grundschul- 
                                                                                                                       Anspruch auf                               empfehlung 

                                                                                                     
Sept.-Nov         01.12.  
                               Abgabe Formular 10 
                               per Mail 
                               mit sonderpädagogischer Stellungnahme und Wunsch der EB 

                                           
 
                                                              Anspruch soll                               Lernortklärung durch                                Zuordnung 
                                                              weiter bestehen                              Regionale Ansprechpartner*innen               und 
                                                                                                                     Staatliches Schulamt Tübingen                    Lernortbescheid 
                                                                                                                                                                                           durch SSA TÜ 
                                   
                                                                                                                                                                                                                       
 Gespräche unter beteiligten Lehrkräften, danach Gespräch mit Erziehungsberechtigten zum Lernstand und Info bzgl. Empfehlung Aufhebung (ja oder nein) 

 Sofern möglich in Zusammenarbeit zwischen beteiligter sonderpädagogischer und allgemeiner Lehrkraft; an SSA per Mail an zuständigen Schulrat SBBZ 

 Bescheid „Aufhebung des Anspruchs“ durch SSA an Erziehungsberechtigte und Schulen 

 Nach Aussprechen der Grundschulempfehlung > Erziehungsberechtigte informieren sich bzgl. weiterführenden Schulen 

 Regionale Ansprechpartner*innen informieren Erziehungsberechtigte über Möglichkeiten der Beschulung an Sekundarschulen  

     > Entscheidung vor Termin Schulanmeldung an weiterführenden allgemeinen Schulen 
 Bescheid an Erziehungsberechtigte und beteiligte Schulen  


